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Ihr Dachdeckerinnungsbetrieb mit über 65 Jahren Erfahrung 
bei Neubau und Sanierung

Bernd Strobel Bedachungs GmbH

Mittlere Straße 29 Tel.:  03 74 63 / 8 83 56
08223 Werda Fax:  03 74 63 / 8 91 60

eNtsorguNgstermiNe Juli/august 2010
02.07.10 Blaue Tonne
05.07.10 Gelber Sack
06.07.10 Restmülltonne
16.07.10 Blaue Tonne
19.07.10 Gelber Sack
20.07.10 Restmülltonne
30.07.10 Blaue Tonne

02.08.10 Gelber Sack
03.08.10 Restmülltonne
13.08.10 Blaue Tonne
16.08.10 Gelber Sack
17.08.10 Restmülltonne
27.08.10 Blaue Tonne
30.08.10 Gelber Sack
31.08.10 Restmülltonne

VeraNstaltuNgsKaleNder

Datum Zeit Veranstalter Veranstaltungsort Veranstaltung

16.07.10
-
18.07.10

FC Werda 1921 e.V. Eimberghalle Werda/Sportplatz 
Werda

Werdaer Fußballtage
Turnier der Junioren & Männer
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VERWALTUNGSVERBAND JÄGERSWALD

Anschrift
Hauptstraße 41, 08606 Tirpersdorf
Tel.: 037463/226-0, Fax: 037463/22620

Öffnungszeiten
Montag 09.00 - 11.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 7.00 - 11.30 Uhr

e-Mail-Adressen:
Verbandsvors.:  funke@jaegerswald.de 
Sekretariat:  goerner@jaegerswald.de
Meldeamt:     ema@jaegerswald.de
Gewerbe:       gebhardt@jaegerswald.de
Bauamt:         blank@jaegerswald.de
Kämmerei:     goldhahn@jaegerswald.de

Internet: www.jaegerswald.de

Sehr geehrte Einwohner unserer Mitgliedsgemeinden,

wenn wir uns noch einmal an das Wochenende nach Himmelfahrt (14.-
16. Mai) zurück erinnern, so hatte das in diesem Jahr wenig mit dem 
Wonnemonat Mai zu tun. Davon  unbeeindruckt begingen die Kameraden 
der FFW Lottengrün ihr 125jähriges Jubiläum und hatten dazu mit viel 
Engagement und Leidenschaft ein interessantes Programm zusammen-
gestellt.
Am Samstag Nachmittag stand der jährliche Wettkampf der Freiwilli-
gen Feuerwehren des Verwaltungsverbandes Jägerswald im Mittelpunkt. 
Schauplatz war das Gelände neben dem Teich in Richtung Bahnhofstra-
ße. 
Im Gegensatz zu den Zuschauern kamen die Kameraden während des 
Wettkampfes ins Schwitzen, mussten sie doch eine Schlauchleitung auf-
bauen und schließlich genügend Wasser in die Zieleinrichtung spritzen. 
Am schnellsten gelang dies den Tirpersdorfer Kameraden (41,14 sec,), 
gefolgt von Werda und Theuma, wobei die ersten drei Mannschaften sich 
insgesamt nur um 0,5 Sekunden unterschieden.
Wiederum gestartet ist die Jugendfeuerwehr Tirpersdorf, die sich wacker 
geschlagen hat gegen die Großen.
Eingeladen waren außerdem die Kameraden aus dem benachbarten Mag-
witz, die außerhalb der Wertung an den Start gingen  und sie ließen kei-
nen Zweifel aufkommen, dass ihnen dieser Wettkampf keine Probleme 
bereitet, nach nur 30,4 Sekunden leuchtete die Zieleinrichtung auf.
Im Anschluss an den Wettkampf zeigten die Lottengrüner, wie früher 
dem Feuer zu Leibe gerückt wurde. Mit viel Eigeninitiative wurde hier 
der Zuschauer auf humorvolle Art in vergangene Zeiten versetzt.
Vor der Siegerehrung im gut gefüllten Festzelt boten die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Oelsnitz und Kottengrün noch einen Einblick in 
ihr Können im Brandfall, zum Einsatz kam dabei die Drehleiter, womit 
die Rettung aus einem brennenden Haus eindrucksvoll demonstriert wur-
de.
Dieser Nachmittag war ein Beispiel dafür, dass das Wetter nicht allein 
ausschlaggebend für das Gelingen einer solchen Veranstaltung ist. Allen 
Beteiligten sei an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön aus-
gesprochen.

Angestoßen durch den Freistaat Sachsen im April, ist nunmehr in unse-
rem Verband die Diskussion um freiwillige Gebietsänderungen in vollem 
Gange. Wie der Presse entnommen werden konnten, fasste der Gemein-
derat Bergen zwischenzeitlich den Beschluss, sich in die Stadt Falken-
stein eingliedern zu lassen und aus dem Verwaltungsverband auszuschei-
den. Nun ist dieser Beschluss die eine Seite, die rechtlichen Folgen aus 
der Mitgliedschaft im Verband eine andere.
Unabhängig von einer Wertung der Entscheidung ist die alleinige Ent-
scheidung einer Mitgliedsgemeinde für die Verwaltungsarbeit problema-
tisch. 
Verbindlich wird der Beschluss von Bergen erst mit der Genehmigung 
durch die Rechtsaufsichtsbehörde, der ein entsprechendes Verfahren vor-
ausgeht. Solange bleibt zumindest rein rechtlich alles wie bisher.

Carmen Funke
Verbandsvorsitzende
....................................................................................................................

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung des Verwaltungsverbandes Jägers-

wald für das Haushaltsjahr 2010

Auf Grund von § 74 SächsGemO i.V.m. § 24 SächsKomZG in den derzeit 
gültigen Fassungen hat die Verbandsversammlung des Verwaltungsver-
bandes Jägerswald am 15.04.2010 die Haushaltssatzung einschließlich 
Haushaltsplan 2010 beschlossen.
Die Haushaltssatzung 2010 wurde am 05.05.2010 mit Feststellungsbe-
scheid durch das Landratsamt Vogtlandkreis bestätigt.

§ 1
Der  Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je 645.400,00 €
    davon im Verwaltungshaushalt 604.800,00 €
               im Vermögenshaushalt 40.600,00 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen 
    Kreditaufnahmen 0,00 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000,00 € 

§ 3
Die Gesamthöhe der Mitgliederumlage wird festgesetzt auf
    im Verwaltungshaushalt 581.000,00 €
    im Vermögenshaushalt 0,00 €

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2010 in Kraft.

Tirpersdorf, den 10.05.2010

Funke
Verbandsvorsitzende
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Öffentliche Grundsteuerfestsetzung für die Gemeinden
Bergen, Theuma, Tirpersdorf und Werda
für das Kalenderjahr 2010

Durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteu-
ergesetzes (GrStG) in der Fassung des Art. 1 des Gesetzes zur Reform 
des Grundsteuerrechts vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), geändert 
durch Gesetz vom 14. Dezember 1976 (BGBl. S. 3341), durch den Eini-
gungsvertrag vom 31. August 1990 i. V. mit dem Gesetz vom 23. Septem-
ber 1990 (BGBl. II S. 885, 986) durch Gesetz vom 13. September 1993 
(BGBl. I S. 1569), vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), vom 14. 
September 1994 (BGBl. I. S. 2325), vom 29. Oktober 1997 (BGBl. I S. 
2590), vom 19. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3836), vom 22. Dezember 
1999 (BGBl. I S. 2601), vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1790), 
vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818), vom 01. September 2005 (BGBl. 
I S. 2676) wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2010 in der zuletzt 
veranlagten Höhe festgesetzt. 

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung 
treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie 
wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 
wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Mo-
nat, die mit dem Tag der Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch Wi-
derspruch beim Verwaltungsverband Jägerswald, Hauptstraße 41, 08606 
Tirpersdorf angefochten werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch im Landratsamt des 
Vogtlandkreises, Neundorfer Str. 94/96, 08523 Plauen als Widerspruchs-
behörde eingelegt wird.
Die Grundsteuer für das Jahr 2010 wird mit den in den zuletzt erteilten 
Grundsteuerabgabebescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen je-
weils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November (§ 28 Abs. 
1 GrStG) fällig.
Kleinbeträge werden wie folgt fällig:

1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser fünfzehn Euro 
nicht übersteigt;

2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, 
wenn dieser dreißig Euro nicht übersteigt (§ 28 Abs. 2 GrStG).

Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 GrStG Ge-
brauch gemacht haben, wird die Grundsteuer für das Jahr 2010 in einem 
Betrag am 1. Juli 2009 fällig.
Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden, oder ändern sich die 
Besteuerungsgrundlagen (Grundsteuermessbeträge), werden gem. § 27 
Abs. 2 GrStG Änderungsbescheide erteilt.

Diese öffentliche Bekanntmachung gilt auch für Grundsteuern, die im 
Grundsteueranmeldeverfahren erhoben werden. (Hinweis: Steueranmel-
dungen haben die gleiche Rechtswirkung wie Steuerfestsetzungen unter 
dem Vorbehalt der Nachprüfung.) 
Auf die Abgabe von erneuten Steueranmeldungen für die Grundsteuer 
wird nur verzichtet, soweit in den Besteuerungsgrundlagen seit der letz-
ten Abgabe der Steueranmeldung keine Änderung eingetreten ist.
Auf die Verpflichtung, jede Änderung bezüglich der Wohnfläche oder 
der Ausstattung, die sich auch auf die Steuer auswirkt, der Gemeinde 
mitzuteilen, wird an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen.

Tirpersdorf, den 23. Juni 2010

Funke
Verbandsvorsitzende
....................................................................................................................

Ehrenamtliche Mitarbeiter in der
Telefon - Seelsorge Vogtland gesucht

Sie suchen eine sinnvolle Aufgabe, kommen gut mit anderen Menschen 
ins Gespräch und möchten sich ehrenamtlich engagieren.

In der Telefon - Seelsorge Vogtland erwerben Sie durch eine fundierte 
Ausbildung die notwendigen Kompetenzen für die Seelsorge und Bera-
tung am Telefon.
Gesucht werden Frauen und Männer, die sich verbindlich 15 Stunden 
monatlich für den Dienst engagieren möchten. Sie sollten Einfühlungs-
vermögen im Kontakt mit Menschen besitzen, psychisch und emotional 
belastbar sein und sich auf eine Ausbildungszeit von 150 Stunden, er-
streckt über ein Jahr, einlassen können.

In einem persönlichen Gespräch können Interessenten mehr über die ge-
plante Ausbildung erfahren. 

Sie finden uns in Auerbach im Diakonischen Werk in der
Herrenwiese 9a, 03744 / 831224 oder 217727.

....................................................................................................................

Die nächste Ausgabe unseres Amtsblattes erscheint 
am Freitag, den 3. September 2010

Redaktionsschluss: Mittwoch, der 25. August 2010 

Nutzen Sie die Möglichkeit der
kostengünstigen Firmenwerbung 

in unserem Amtsblatt! 

Für eine Anzeige bis zu 1/8  Seite 
zahlen Sie 27,50 €. Einzelheiten 

erfahren Sie in  unserer Verwaltung 
(037463/22612)
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